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SPD Ratsfraktion, Bommershöfer Weg 2-8, 40670 Meerbusch 
An den         
Bürgermeister der Stadt Meerbusch 
Herrn Christian Bommers               
Postfach 1664        
           

40641 Meerbusch   
 
  
 27. April 2021 
   
 
Anfrage für den Haupt- und Finanzausschuss am 29.04.2021 / NOVELLIERUNG DES KAG 
 
 
Sehr geehrter Herr Bommers,  
 
Namens und im Auftrag der SPD Fraktion bitten wir Sie, folgende Anfrage auf die Tagesordnung 
des Haupt- und Finanzausschusses am 29.04.2021 zu setzen: 
 
Durch Gesetz vom 19.12.2019 hat der Gesetzgeber in Nordrhein-Westfalen die Änderung des KAG NW 
beschlossen, das zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist.  
 
Das Land NRW stellt im Haushalt 2020 einen gedeckelten Betrag von 65 Mio. € zur Verfügung. Die 
Förderung tritt nach derzeitigem Stand am 31.12.2024 außer Kraft.  
 
Die Novellierung des KAGs hat zum Ziel, das Beitragsrecht zu modernisieren und damit zur Entlastung der 
Bürgerinnen und Bürger beizutragen. Das Land NRW fördert Maßnahmen und übernimmt die Hälfte der 
kommunalen Straßenausbaubeiträge. Hierzu gibt es diverse Grundvoraussetzungen bei der kommunalen 
Infrastruktur: Kindertageseinrichtungen, Schulen, Abwassereinrichtungen, Straßen, Wege und Plätze, 
Radverkehrsanlagen und vieles mehr.  Die Novellierung des KAGs sieht u. a. vor, dass die Gemeinde ein 
Straßen- und Wegekonzept zu erstellen hat. Dieses ist auf den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, 
d.h. auf einen Fünf-Jahres-Zeitraum auszulegen und spätestens alle zwei Jahre fortzuschreiben. Das Straßen- 
und Wegekonzept legt fest, ob eine Maßnahme gemäß §8a KAG gefördert werden kann: 
 

 geplante, voraussichtlich beitragsfreie Straßenunterhaltungsarbeiten oder 
 beabsichtigte, beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen zur sog. „grundhaften Erneuerung“ 

oder Verbesserung 
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Eine Kernaussage im §8a lautet, dass das Straßen- und Wegekonzept vorhabenbezogen zu berücksichtigen 
hat, wann technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll Straßenunterhaltungsmaßnahmen möglich sind 
und wann beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen an langfristigen notwendigen kommunalen Straßen 
erforderlich werden. 
Hierdurch wird ein Vorrang zugunsten der Straßenunterhaltung geschaffen. 
 
Anfrage: 
 
Die SPD Fraktion bittet die Verwaltung um eine Sachverhaltsdarstellung, wie vorgesehen ist die 
Neuerungen des § 8a des Kommunalabgabengesetzes NW in der Stadt Meerbusch umzusetzen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
SPD Fraktion Meerbusch 
 

      
Nicole Niederdellmann-Siemes     Georg Neuhausen 
Fraktionsvorsitzende            Fraktionsgeschäftsführer  
 


